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Für alle Lieferungen und Leistungen, und zwar auch für solche aus 

künftigen Geschäftsabschlüssen, gelten ausschließlich nachstehende 

Verkaufs- und Mietbedingungen. Entgegenstehende oder abweichende 

Bedingungen erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrück-

lich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Bedingungen gelten 

auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichen-

der Bedingungen die Lieferung/Leistung vorbehaltlos ausführen. 

Durch die Annahme unserer Lieferungen/Leistungen erklärt der Ver-

tragspartner sein Einverständnis mit unseren Bedingungen. 

1. Umfang der Lieferungspflicht 

a. Für den Umfang der Lieferung ist ausschließlich die schriftliche Auf-

tragsbestätigung von PREUSS MESSE maßgebend. Öffentliche Äuße-

rungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben 

keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. 

b. Maßangaben, Gewichte, Abbildungen, Beschreibungen und Zeich-

nungen sowie andere Unterlagen sind nur annähernd maßgebend, 

soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich zugesichert worden sind. 

c. PREUSS MESSE übernimmt keine Haftung für Farbabweichungen 

vom Muster und keine Verantwortung für die Qualität grafischer und 

fotografischer Arbeiten, die nicht von PREUSS MESSE selbst herge-

stellt worden sind. 

d. Einholung eventuell erforderlicher Genehmigungen für die Aufstel-

lung von Messeständen ist Sache des Kunden. PREUSS MESSE über-

nimmt hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit keine Haftung. 

2. Preis und Zahlung 

a. Die Preise gelten ab Werk Holm. Mehrwertsteuer wird in jeweiliger 

Höhe zusätzlich berechnet, abgestellt auf den Zeitpunkt der Rech-

nungserstellung. 

b. Die Zahlung ist zwischen den Parteien wie folgt vereinbart: 

 50% des in der Auftragsbestätigung ausgewiesenen Endpreises di-

rekt nach erfolgter Auftragsbestätigung gegen Rechnung als Ver-

gütung für Konzeption, Planung, und sonstige Leistungen im Vor-

feld sowie für Zahlungen an beauftragte Dienstleister und Materi-

allieferanten, 

 25 % des in der Auftragsbestätigung ausgewiesenen Endpreises als 

Zahlung für bereits erbrachte Teilleistungen spätestens 4 Wochen 

(Zahlungseingang) vor Veranstaltungsbeginn gegen Rechnung, 

 24 % des ausgewiesenen Endpreises als Zahlung für erbrachte 

Teilleistungen einen Tag vor Veranstaltungsbeginn gegen Rech-

nung, 

 Restbetrag sowie alle Zusatzleistungen und Leistungen nach Auf-

wand nachdem diese vorliegen gegen Schlussrechnung.  

 

Alle Zahlungen erfolgen innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsda-

tum. 

c. Lohn- und Frachtkostenerhöhungen, die zum Zeitpunkt des Vertrags-

abschlusses nicht bekannt sind, werden mit den entstandenen Mehr-

kosten zusätzlich berechnet. 

d. Zum Auf- und Abbau werden die erforderlichen Monteure gegen Be-

rechnung der Arbeitsstunden und Auslösungen für jeden Arbeits- und 

Reisetag sowie der Fahrtkosten gestellt. Aus betrieblicher Sicht not-

wendige sowie auf Verlangen des Kunden geleistete Überstunden 

werden mit den üblichen Tarifzuschlägen berechnet. 

e. Zahlungen durch Überweisung oder durch Scheck gelten erst an dem 

Tag der vorbehaltlosen Gutschrift auf unserem Geschäftskonto als 

erfolgt. Als Verzugszinsen berechnen wir Zinsen in gesetzlicher 

Höhe. 

f. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist oder bei Umständen, die 

PREUSS MESSE nach Vertragsabschluss bekannt werden und die die 

Kreditwürdigkeit des Kunden nach bankmäßigen Gesichtspunkten in 

Zweifel stellen, werden sämtliche Forderungen von PREUSS MESSE 

insgesamt zur Zahlung fällig. PREUSS MESSE ist berechtigt, noch 

ausstehende Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheits-

leistung zu erbringen und/oder nach Ablauf einer angemessenen 

Nachfrist zur Zahlung vom Vertrage zurückzutreten. 

g. Aufrechnung wegen etwaiger von PREUSS MESSE bestrittener und 

nicht rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche ist nicht statthaft. 

h. Ein Zurückbehaltungsrecht ist nur zulässig, soweit es unbestritten ist 

und auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

3. Lieferzeit 

a. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu deren Ablauf der Lieferge-

genstand das Lager Holm verlassen hat bzw. die Versandbereitschaft 

dem Kunden mitgeteilt worden ist. 

b. Im Falle nicht vorauszusehender betrieblicher Behinderungen, zum 

Beispiel Arbeitseinstellungen, Arbeitsausfälle durch Erkrankung von 

Fachkräften, Beschaffungsschwierigkeiten von Material, Lieferungs- 

und Leistungsverzug von Zulieferanten sowie bei behördlichen Ein-

griffen, ferner bei Einwirkung höherer Gewalt sowie bei Arbeitskämp-

fen, verlängern sich auch verbindliche Liefertermine angemessen. 

c. Das gilt auch dann, wenn die Hindernisse während eines bereits vor-

liegenden Verzuges entstanden sind. 

d. Schadensersatzansprüche aus Verzug oder Unmöglichkeit, auch sol-

che Ansprüche, die vor Erklärung des Rücktritts zur Entstehung ge-

langt sind, können nur im Rahmen der Regelungen in Ziffer 7 geltend 

gemacht werden. 

e. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die im Bereich 

des Kunden liegen, so ist dieser verpflichtet, an PREUSS MESSE vom 

Tage der Bekanntgabe der Versandbereitschaft an die bei Dritten 

entstehenden Fuhr- und Lagerkosten einschließlich aller Neben-

kosten zu zahlen. Lagert PREUSS MESSE die Ware bei sich selbst, 

so sind an ihn 0,5% des Rechnungsbetrages je Monat zu zahlen. 

4. Warenübergang und Entgegennahme des Liefergegenstandes 

a. Mit der Übergabe des Liefergegenstandes an den Spediteur, Fracht-

führer, Abholer oder ein Beförderungsmittel von PREUSS MESSE, spä-

testens  

b. jedoch mit dem Verlassen des Werkes Holm, geht die Gefahr auf den 

Kunden über. 

c. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die PREUSS 

MESSE nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tag der Ver-

sandbereitschaft ab auf den Kunden über. 

d. Bei Untergang oder Beschädigung der Sache nach Gefahrenübergang 

ist PREUSS MESSE zur Ersatzleistung bzw. Wiederherstellung bin-

nen angemessener Frist gegen Kostenerstattung durch den Kunden 

verpflichtet. 

e. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie wesentliche Mängel 

aufweisen, vom Kunden in Empfang zu nehmen. 

5. Eigentumsvorbehaltssicherung 

a. Alle Liefergegenstände bleiben bis zur endgültigen Bezahlung sämt-

licher gegen den Kunden gerichteter Forderungen einschließlich 

künftig entstehender Forderungen aus den gegenseitigen Ge-

schäftsbeziehungen unser Eigentum (Vorbehaltsware). Bei laufen-

der Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung des jewei-

ligen anerkannten Saldos. 

b. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zah-

lungsverzug, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und 

die Ware zurück zu verlangen. Dies gilt auch, wenn ein Antrag auf 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden 

gestellt wird. 

c. Während der Dauer unseres Eigentums trägt der Kunde die volle Ge-

fahr an dem Liefergegenstand, insbesondere die Gefahr des Abhan-

denkommens, zufälligen Untergangs oder der zufälligen Ver-

schlechterung. Der Kunde ist verpflichtet, den Liefergegenstand 

ausreichend gegen die üblichen Gefahren zu versichern. Die aus ei-

nem Schadenfall entstehenden Forderungen, insbesondere gegen 

die Versicherer, tritt der Kunde hiermit schon jetzt an uns zur Siche-

rung unserer Ansprüche bis zur Höhe unserer Forderungen ab. 

d. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter auch hinsichtlich 

unseres Miteigentums oder der uns abgetretenen Forderungen und 

Rechte hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichti-

gen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Alle keinen 

Aufschub duldenden Maßnahmen zur Sicherung unserer Forderun-

gen und unserer Rechte hat der Kunde einstweilen zu treffen. Soweit 

der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außerge-

richtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet 

der Kunde für den uns entstandenen Ausfall. 

e. Der Kunde darf den Liefergegenstand nur im ordnungsgemäßen Ge-

schäftsverkehr veräußern bzw. verarbeiten. Die Verpfändung oder 

Sicherungsübereignung ist ihm untersagt. 
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f. Der Kunde tritt schon mit Abschluss dieses Vertrages, also im Vor-

wege, alle ihm aus der Veräußerung oder einem sonstigen Rechts-

grund erwachsenen Forderungen oder Rechte an uns ab. Auf unser 

jederzeit zulässiges Verlangen hat der Kunde die Abtretung den 

Drittschuldnern anzuzeigen und uns die zur Geltendmachung unse-

rer gegen den Drittschuldner zustehenden Rechte erforderlichen 

Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Wir ermächti-

gen den Kunden, die uns abgetretene Forderung für uns einzuzie-

hen, solange wir diese Ermächtigung nicht widerrufen. Der Kunde 

hat eingegangene Beträge sofort an uns weiterzuleiten, soweit de-

ren Forderung bereits fällig ist, anderenfalls aber diese Beträge für 

uns in Verwahrung zu nehmen. 

g. Der Kunde räumt uns zum Zwecke der Besichtigung der Vorbehalts-

ware das Recht ein, seine Geschäfts- und Lagerräume bzw. diejeni-

gen Räume, in denen sich die Vorbehaltsware befindet, zu betreten 

und unseren Liefergegenstand von dort abzutransportieren, sofern 

die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Auf ein Widerspruchsrecht 

gegen die Entfernung verzichtet der Kunde im Vorwege. 

h. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlan-

gen des Kunden insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicher-

heiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt. 

Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

6. Haftung für Mängel der Lieferung 

a. Einwände und Rügen offener Mängel sind unverzüglich, spätestens 

am Tage nach Übernahme des Liefergegenstandes, zu erheben, an-

derenfalls der Gegenstand als vertragsgemäß geliefert und über-

nommen gilt. 

b. Für etwaige Mängel leisten wir zunächst nach eigener Wahl Gewähr 

durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Liefe-

rung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung). Zur Vornahme al-

ler uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbes-

serungen und Ersatzlieferungen hat der Kunde nach Verständigung 

mit uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; sonst sind 

wir von der Mängelhaftung befreit. Nur in dringenden Fällen der Ge-

fährdung der Betriebssicherheit, von der wir sofort zu verständigen 

sind, oder wenn wir mit der Beseitigung des Mangels in Verzug sind, 

hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte besei-

tigen zu lassen und von uns angemessenen Ersatz seiner Kosten zu 

verlangen. 

c. Für nicht selbst hergestellte Teile und Fremdleistungen beschränkt 

sich unsere Gewährleistung auf die Abtretung der uns gegen unsere 

Lieferanten wegen etwaiger Mängel zustehenden Ansprüche. 

d. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. 

Dies gilt nicht, wenn die verkaufte Sache für ein Bauwerk verwendet 

werden kann und wurde und einen Mangel am Bauwerk verursacht 

hat. Für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei vor-

sätzlichem oder arglistigem Verhalten des Verkäufers gelten die ge-

setzlichen Fristen. Bei gebrauchten Sachen übernehmen wir keine 

Gewährleistung. 

e. Hat der Kunde ohne unsere Einwilligung Instandsetzungsarbeiten 

unsachgemäß selbst ausgeführt oder von einem Dritten ausführen 

lassen, so entfällt unsere Haftung. 

f. Scheitert die Nacherfüllung durch uns, kann der Kunde grundsätz-

lich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen oder 

vom Vertrag zurücktreten. Bei nur geringfügigen Mängeln oder nur 

geringfügiger Abweichung der Beschaffenheit steht dem Kunden je-

doch kein Rücktrittsrecht zu. Wählt der Kunde wegen eines Mangels 

nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht 

ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. 

Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, 

verbleibt die Ware nach unserer Wahl beim Kunden, wenn ihm dies 

zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz 

zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt 

nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben. 

g. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde von uns nicht. Herstel-

lergarantien bleiben unberührt. 

7. Haftungsbeschränkungen 

a. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere 

Haftung auf den nach der Art und Ware bzw. der Leistung vorher-

sehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. 

Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer ge-

setzlichen Vertreter, leitenden Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen. 

Bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten 

haften wir nicht. 

b. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprü-

che des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbe-

schränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesund-

heitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden. 

c. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels ver-

jähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware bzw. Erbringung 

der Leistung. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerf-

bar ist, sowie im Falle von uns zurechenbaren Körper- und Gesund-

heitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden. Diese Ver-

jährungsregelung gilt auch für die persönliche Haftung unserer Mit-

arbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

8. Rücktrittsrecht 

a. Bis zum Tag der Veranstaltung kann der Kunde vom Vertrag durch 

schriftliche Anzeige zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der 

schriftlichen Rücktrittserklärung bei PREUSS MESSE.  

b. Bei Rücktritt durch den Kunden kann PREUSS MESSE angemessenen 

Ersatz für die getroffenen Vorkehrungen einschließlich des entgan-

genen Gewinns und seiner Aufwendungen verlangen. An Stelle der 

konkreten Berechnung der Entschädigung für den Rücktritt, kann 

PREUSS MESSE unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten 

Aufwendungen, folgenden pauschalisierten Anspruch auf Rücktritts-

gebühren geltend machen. Die pauschalierten Rücktrittskosten be-

tragen: 

 bis drei Monate vor Veranstaltungsbeginn 30 % des mit der Auf-

tragsbestätigung vereinbarten Endpreises. 

 bis zwei Monate vor Veranstaltungsbeginn 50 % des mit der Auf-

tragsbestätigung vereinbarten Endpreises. 

 bis einen Monat vor Veranstaltungsbeginn 75 % des mit der Auf-

tragsbestätigung vereinbarten Endpreises. 

 ab einem Monat vor Veranstaltungsbeginn 90 % des vereinbarten 

mit der Auftragsbestätigung vereinbarten Endpreises. 

Berechnungsgrundlage ist das mit dem Kunden vereinbarte Entgelt 

zzgl. MwSt. abzüglich der ersparten Aufwendungen (Fahrtkosten, 

Übernachtung, Verpflegung etc.). Dem Kunden bleibt unbenommen 

den Nachweis zu führen, dass im Zusammenhang mit dem Rücktritt 

keine oder geringere Kosten entstanden sind, als die von PREUSS 

MESSE in der Pauschale ausgewiesenen Kosten. Außerdem hat 

PREUSS MESSE im Falle des Rücktritts durch den Kunden Anspruch 

auf alle bis zum Zeitpunkt des Rücktritts im Zusammenhang mit dem 

Vertrag angefallenen Fremdkosten, Stornogebühren und in vollem 

Umfang bereits an Dritte beauftragte Lieferungen und Leistungen. 

9. Pflichten des Kunden bei Miete 

a. Der Kunde hat die Mietgegenstände pfleglich zu behandeln und et-

waige Schäden sofort anzuzeigen. 

b. Der Kunde ist verpflichtet, die Mietgegenstände gegen alle Risiken 

auf eigene Kosten zu versichern. 

c. Für von ihm, seinen Mitarbeitern, anderen Handwerkern oder Drit-

ten an den Mietgegenständen schuldhaft verursachten Schäden ist 

der Kunde zum Ersatz verpflichtet. Bestreitet er ein Verschulden, so 

trägt er hierfür die Beweislast. Zu ersetzen sind die Wiederbeschaf-

fungskosten in Höhe des Neuwertes. Bis zum Eingang der Ersatz-

leistung bei uns ist die vereinbarte Miete zu zahlen. Die Haftung des 

Kunden bezieht sich auch auf Schäden und Verluste während der 

Aufbauzeit und innerhalb des Ausstellungszeitraumes bis zur De-

montage des Mietgegenstandes. 

d. Die Rücklieferung des Mietgegenstandes gilt als erfolgt, wenn der 

Gegenstand in ordnungsgemäßem Zustand im Werk Holm oder an 

einem anderen vereinbarten Rücklieferungsort eintrifft. 

e. Bei der Überschreitung der vereinbarten Mietzeit ist PREUSS 

MESSE unabhängig von weiteren Schadensersatzansprüchen be-

rechtigt, bis zur Herausgabe die Miete als Nutzungsentschädigung 

zu beanspruchen. 



Allgemeine Vertrags- und Mietbedingungen 

Seite 3 | 3 

 

f. Untervermietung oder sonstige Gebrauchsüberlassung an Dritte be-

darf unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Liegt unsere Zu-

stimmung vor, so tritt der Kunde die ihm gegen den Untermieter zu-

stehenden Mietforderungen zur Sicherung unserer Forderungen an 

uns ab. 

10. Schutz-, Nutzungs- und Verwertungsrechte 

a. Von PREUSS MESSE entwickelte Planungen, Entwürfe, Zeichnun-

gen, Fertigungs- und Montageunterlagen, Konzeptbeschreibungen 

sowie Beschreibungen von Ausstellungs- und Veranstaltungskon-

zepten usw. sind und bleiben mit allen Rechten geistiges Eigentum 

von PREUSS MESSE. Werden sie dem Kunden übergeben, so sind sie 

ihm i.S. von § 18 UWG anvertraut. Eine Übertragung von Nutzungs- 

oder Verwertungsrechten über diejenigen hinaus, die zur Erfüllung 

des Vertrages erforderlich sind, bedarf einer ausdrücklichen schrift-

lichen Vereinbarung unabhängig davon, ob Sonderschutzrechte be-

stehen oder nicht. 

b. Soweit die Nutzungs- und Verwertungsrechte an einem Messestand 

bzw. Ausstellungs- oder Veranstaltungskonzept nicht beim Kunden, 

sondern bei PREUSS MESSE liegen, ist der Kunde sowohl bei Kauf 

wie bei Miete nur zur einmaligen Nutzung berechtigt, sofern nichts 

anderes vereinbart wird. 

c. Der Kunde verpflichtet sich, jede anderweitige Verwertung, in sämt-

lichen Formen zu unterlassen und zwar unabhängig davon, ob Son-

derrechtsschutz (z.B. Urheberrechte) bestehen oder nicht, sofern 

dies für die Erfüllung des Vertrages nicht erforderlich ist, insbeson-

dere die Vervielfältigung und Verbreitung, die Weitergabe an Dritte 

oder den unmittelbaren oder mittelbaren Nachbau, in dem die we-

sentlichen gestalterischen Grundzüge und Merkmale, die den Wie-

dererkennungswert des Messestandes bzw. Konzepts ausmachen, 

aufgegriffen werden. 

d. Im Falle der Zuwiderhandlung ist der Kunde verpflichtet, an PREUSS 

MESSE mindestens eine zusätzliche Vergütung der Planungs-, Ent-

wurfs- oder Konzeptionsleistungen zu zahlen, deren Höhe sich nach 

den Vorschriften der HOAI bemisst. Im Falle des widerrechtlichen 

Nachbaus ist der Kunde zur Zahlung einer zusätzlichen Vergütung 

in Höhe des sonst von Preuss erzielbaren Mietpreises einschließlich 

des Designer- und/oder Architektenhonorars gem. HOAI verpflich-

tet. 

e. PREUSS MESSE ist berechtigt, Bildmaterial von ausgeführten Arbei-

ten für eigene Werbezwecke zu nutzen. 

11. Digitale/hybride Umsetzung der Veranstaltung 

a. Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Veranstaltung im Falle 

von Problemen, die dazu führen, dass der „Live“-Anteil der geplan-

ten Veranstaltung nicht umgesetzt werden darf, z.B.  

 gesetzliche Verbote 

 eine behördliche Anordnung, die Veranstaltungen und/oder Men-

schenansammlungen für den intendierten Veranstaltungszeit-

raum untersagt,  

die „Live“-Bestandteile der Veranstaltung durch PREUSS MESSE bei 

gleichbleibender Vergütung in hybride und/oder digitale Elemente 

umgewandelt werden. PREUSS MESSE wird bei Eintritt einer derarti-

gen Situation alle Maßnahmen dafür treffen, dass dem Kunden keine 

unnötigen weiteren Kosten entstehen und etwaig eingebundene Dritt-

unternehmen unverzüglich informieren. 

b. Führt die Umplanung auf eine hybride und/oder digitale Inszenie-

rung der Veranstaltung zu Mehrkosten, wird PREUSS MESSE den 

Kunden hierüber in Kenntnis setzen. Bei Freigabe durch den Kunden 

sind die kommunizierten Mehrkosten vom Kunden zu übernehmen. 

Werden durch die Digitalisierung Kosten bei PREUSS MESSE und/o-

der Drittkosten eingespart, gibt PREUSS MESSE diese Einsparungen 

an den Kunden weiter. 

c. Veranstaltungen, die nach Auffassung beider Vertragsparteien so 

konzipiert sind, dass sie ausschließlich in Form einer „Live“-Veran-

staltung funktionieren oder Sinn machen, können in den in Ziffer 

11.a genannten Fällen abgesagt werden. In diesem Fall gelten die 

Regelungen wie unter Ziffer 8. Beschrieben, der Kunde muss ledig-

lich die Kosten tragen, die bei PREUSS MESSE bis zum Zeitpunkt der 

Absage bereits angefallen sind. 

12. Höhere Gewalt 

a. Treten von PREUSS MESSE oder ihren Lieferanten bzw. Subunter-

nehmern nicht zu vertretende Störungen im Geschäftsbetrieb auf, 

insbesondere Fälle höherer Gewalt, wie z.B. Krieg, innere Unruhen, 

Epidemien, währungs-, handelspolitische oder sonstige hoheitliche 

Maßnahmen, Naturkatastrophen, Havarien, Zerstörung von Unter-

künften, Streik oder Aussperrung, die auf einem unvorhersehbaren 

und unverschuldeten Ereignis beruhen und zu schweren Betriebsstö-

rungen führen, so ist PREUSS MESSE berechtigt, wegen des nicht er-

füllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.  

b. Der Kunde kann hinsichtlich des nicht erfüllten Teils zurücktreten, 

sofern ihm billigerweise längeres Zuwarten nicht zugemutet werden 

kann und PREUSS MESSE erklärt, auf nicht absehbare Zeit den Ver-

trag vollständig erfüllen zu können.  

c. Der Rücktritt ist schriftlich und unverzüglich nach Eintritt des Rück-

trittsgrunds zu erklären. PREUSS MESSE hat in diesem Falle An-

spruch auf Vergütung der bis dahin erbrachten Leistungen, wobei zu 

den erbrachten Leistungen auch Ansprüche Dritter zählen, die 

PREUSS MESSE im Vertrauen auf die Durchführung des Vertrages 

beauftragt hat. 

13. Verbraucherschlichtung 

a. Die Europäische Kommission hat eine Internetplattform zur Online 

Beilegung von Streitigkeiten eingerichtet. Die Plattform dient als An-

laufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten über 

vertragliche Verpflichtungen aus Kauf-und Dienstleistungsverträ-

gen, die online geschlossen wurden. Sie können die Plattform unter 

dem folgenden Link erreichen: http://ec.europa.eu/consumers/odr   

b. Die Fa. PREUSS MESSE Baugesellschaft mbH beteiligt sich nicht an 

Verbraucherschlichtungsverfahren nach dem Verbraucherstreitbei-

legungsgesetz. 

14. Schutz von Akquisitionsleistungen 

Sämtliche dem Kunden in der Akquisitionsphase übergebenen Unter-

lagen verbleiben im Eigentum von PREUSS MESSE. Jede Verwertung, 

Vervielfältigung und/oder Weitergabe an Dritte ist ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung von PREUSS MESSE unzulässig. Die Unterla-

gen werden als Vorlagen i.S. von § 18 UWG mit der Maßgabe anver-

traut, diese geheim zu halten. Dies gilt auch dann, wenn die Unterla-

gen, insbesondere Text-, Gestaltungs- oder Konzeptvorschläge, nicht 

durch Urheberrechte oder andere Rechte geschützt sind. Die Rege-

lung in Ziffer 10 d gilt entsprechend. 

15. Schlussbestimmungen 

a. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmun-

gen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 

b. Erfüllungsort für sämtliche Ansprüche ist unser Geschäftssitz. 

c. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder öffentlich- rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für 

alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe 

gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutsch-

land hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeit-

punkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Wir sind berechtigt, 

den Kunden auch an seinem Sitz/Wohnsitz zu verklagen. 
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